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Fair. Schnell. Norddeutsch.

WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG 
Kundeninformation – KOMFORT-PLUS-SCHUTZ

Viel Versicherungsschutz  
für wenig Geld.



VGB 2024 mit 
KOMFORT-PLUS-SCHUTZ

Brand, Blitzschlag, Explosion und Implosion ja

Rauch-, Ruß- und Verpuffungsschäden ja

Gewitterinduktionsschäden ja

Einschluss Nutzwärmeschäden ja

beitragsfreie Rohbauversicherung bis 24 Monate für Feuer- und Sturm-/Hagelschäden ja

Neubaurabatt 50 % für maximal zwei Jahre ja

Versicherung zum Neuwert ja

Unterversicherungsverzicht ja

Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit ja

Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten ja

Zubehör bis zu einer Summe von 5.000 € ist mitversichert ja

Mitversicherung von Hagelschäden in der Sturmversicherung ja

Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- oder Schutzkosten ja

Mehrkostenerstattung durch Preissteigerung ja

Gebäudebeschädigungen infolge eines Einbruchs ja

Anprall oder Absturz von unbemannten Flugkörpern ja

Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen ja

Dekontaminierungskosten ja

Einschluss von Bruchschäden an Gasleitungen ja

Rückstau-Schäden durch Abwässer ja

* Einschluss von Anlagen der regenerativen Energieversorgung  
(z. B. Solar- und Photovoltaikanlagen) möglich

ja

* Balkonkraftwerke bis 2.500 €

Kostenfreier Handwerker- und Dienstleisterservice ja

Innovationsklausel (ständige Leistungsverbesserung „ohne“ Mehrbeitrag) ja

Durchführung von Feuchtigkeitsmessung und Bereitstellung von Trocknungsgeräten ja

Leckortungskosten bei nichtversichertem Rohrbruch, wenn ein Rohrbruch vermutet wird ja

Schäden durch innere Unruhen, Streik und Aussperrung ja

* Ladestationen für Elektrofahrzeuge ja

Sicherungs- provisorische Reparaturkosten ja

Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen ja

Kosten für die Neueinstellung von Antennen und Satellitenschüsseln ja

Entfernung umgestürzter Bäume nach einem ersatzpflichtigen Sturmschaden  
an einem versicherten Gebäude

bis 1 % der  
Versicherungssumme

Erweiterte Leitungswasserversicherung für Zuleitungsrohre außerhalb des Gebäudes  
und des versicherten Grundstückes

bis 1 % der  
Versicherungssumme

Erweiterte Leitungswasserversicherung für Abwasserrohre außerhalb des Gebäudes  
und des versicherten Grundstückes

bis 1 % der  
Versicherungssumme

Rückreisekosten aus dem Urlaub ab einer Schadenshöhe von 10.000 € ja (Reisedauer mind. 4 Tage max. 8 Wochen)

Hotelkosten bis 21 Tage, je Tag 200 € und danach 24 Monate Mietverlust ja

Fahrzeuganprall bis 100 % der  
Versicherungssumme

Vandalismus und Entfernung von Graffiti bis 2.500 €

Gebäudebeschädigungen durch Feuerwehr oder Polizei nach  
einem Rauchmelderfehlalarm

bis 2.500 €

Innenliegende Regenrohre bis 2.500 €

Einfacher Diebstahl von außen angebrachten Sachen bis 2.500 €

Medienverlust nach einem ersatzpflichtigen Leitungswasserschaden bis 1.000 €

Einschluss von Seng- und Schmorschäden bis 500 €

Armaturen nach einem ersatzpflichtigen Leitungswasserschaden bis 300 €

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
Gegen Feuer (Brand, Blitzschlag, Gewitterinduktion, Explosion), Leitungswasser, Sturm und Hagel

ja = bis zu 100 % der Versicherungssumme* sofern bei der Wertermittlung als Gebäudebestandteil mit aufgenommen
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Produktinformationsblatt

 WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG
 Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
 Neuendorfer Brand-Bau-Gilde VVaG

Komfort- Plus-Deckung
VGB 2024

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und Ihren konkreten 
Versicherungsumfang finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen: Versicherungsantrag, Versicherungsschein, Allgemeine Versicherungs-
bedingungen für die Wohngebäudeversicherung, gegebenenfalls weitere besondere Bedingungen und Vereinbarungen. Damit Sie 
umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Wohngebäudeversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschäden an Ihrem 
Gebäude.

 Was ist versichert ?

Versichert sind Ihr Gebäude, das Gebäudezubehör, die 
Gebäudebestandteile und unmittelbar an das Gebäude 
anschließende Terrassen.

Versicherte Gefahren

✔  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

✔ Leitungswasser;
✔ Naturgefahren wie Sturm und Hagel;
✔  Weitere Naturgefahren, soweit diese gesondert vereinbart 

sind. Das sind die Elementargefahren Überschwemmung, 
Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen und Vulkanausbruch.

Versicherte Schäden
✔  Sachschäden durch Zerstörung, Beschädigung oder 

Abhandenkommen der versicherten Sachen infolge 
eines Versicherungsfalls;

✔ Mietausfall infolge eines Versicherungsfalls.

Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls not-
wendigen und tatsächlich angefallenen
✔ Schadenabwendungs- und -minderungskosten;
✔ Aufräumungs- und Abbruchkosten;
✔ Bewegungs- und Schutzkosten;
✔  Aufwendungen für notwendige Mehrkosten durch 

behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
✔  Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalls.

Versicherungswert und Versicherungssumme
Folgende Versicherungswerte können vereinbart werden:
✔ Gleitender Neuwert
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn 
sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schät-
zung eines Bausachverständigen festgesetzt wird.

 Was ist nicht versichert ?

✘  Nicht versichert sind Solar- und Photovoltaik- anlagen 
sowie deren zugehörige Installationen (z. B. Solarmo-
dule-Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verka-
belung), sofern kein besonderer Versicherungsschutz 
beantragt wurde.

✘  In das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber 
ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder ein 
Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und für die er die Gefahr trägt.

  Gibt es Einschränkungen beim  
Versicherungsschutz?

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versiche-
rungsschutz eingeschränkt sein kann. In jedem Fall vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z. B.:

! Krieg;

! Kernenergie;

! Schwamm;

! Sturmflut;

! Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden.
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 Wo habe ich Versicherungsschutz?

  Sie haben Versicherungsschutz für das im Versicherungsschein bezeichnete Gebäude (Versicherungsort).

	 Welche	Pflichten	habe	ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

 Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.

 Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.

 Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.

 Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an.

  Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich, den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 
Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

 Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Beitragsrechnung zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das vierteljährlich, 
halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto 
einzuziehen.

 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den 
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. Ausnahme: 
Sie oder wir haben den Vertrag fristgerecht gekündigt.

 Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum 31.12. jedes Verlängerungs-
jahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.
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Kirchdorf 40 
25335 Neuendorf

Tel. 04121 2395 0 
Fax 04121 25387

service@neuendorfer.de 
www.neuendorfer.deFair. Schnell. Norddeutsch.

Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen
–	Fassung	8/	2024	–	(VGB	2024	mit	dem	Komfort-Plus-Schutz	der	Neuendorfer	Brand-Bau-Gilde)

Abschnitt A
§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall),  

generelle Ausschlüsse
§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
§ 3 Leitungswasser
§ 4 Sturm, Hagel
§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
§ 7 Versicherte Kosten / Mehrleistungen
§ 8 Mehrkosten
§ 9 Mietausfall, Mietwert, Hotelkosten
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
§ 11  Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden  

Neuwertversicherung, Unterversicherung
§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung
§ 13 Entschädigungsberechnung
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 15 Sachverständigenverfahren
§ 16  Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten  

des Versicherungsnehmers vor und nach dem  
Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

Abschnitt B
§ 19  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  

oder seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

§ 20  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages
§ 22 Folgebeitrag
§ 23 Lastschriftverfahren
§ 24 Ratenzahlung
§ 25 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 26 Beitragsänderung
§ 27 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 28 Gefahrerhöhung
§ 29 Überversicherung
§ 30 Mehrere Versicherer
§ 31 Versicherung für fremde Rechnung
§ 32  Kosten für die Abwendung, Minderung und  

Ermittlung des Schadens
§ 33 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 34 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 35  Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen /  

grobe Fahrlässigkeit
§ 36 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 37 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 38 Repräsentanten
§ 39 Verjährung
§ 40 Zuständiges Gericht
§ 41 Anzuwendendes Recht
§ 42 Bedingungsanpassung
§ 43 Leistungsverbesserung
§ 44 Schutz bei Versichererwechsel

Abschnitt A

§	1	 	Versicherte	Gefahren	und	Schäden	 
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse

1.	Versicherungsfall
 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
  aa)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall oder Absturz von unbemann-
ten Flugkörpern

  bb) Leitungswasser
  cc)  Sturm, Hagel
  zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.

2. Ausschluss Krieg und Kernenergie
 a) Ausschluss Krieg
   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 

auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand.

 b) Ausschluss Kernenergie
   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 

auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Luftfahrzeuge, unbemannte Flugkörper

1.	Versicherte	Gefahren	und	Schäden
 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
  

 a) Brand
 b) Blitzschlag
 c) Explosion, Implosion
 d) Rauch-, Ruß- und Verpuffungsschäden
 e) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung
 f)  Anprall oder Absturz von unbemannten Flugkörpern zerstört oder beschädigt 

werden oder abhanden kommen.

2. Brand
  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist 

oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nutzwär-
meschäden gelten als mitversichert.

3. Blitzschlag
 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
  Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten 

sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.

  Ersatz wird auch geleistet für Überspannungsschäden an versicherten elektrischen 
Geräten und Einrichtungen, die infolge atmosphärischer Elektrizität durch Induktion, 
Influenz oder Blitzstromwanderwellen entstehen. Die Entschädigung hierfür ist auf 
die Versicherungssumme begrenzt.

4-1.	Explosion
  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-

hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
  Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine 

Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich 
des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im 
Inneren eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, 
so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.
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4-2. Implosion
  Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers 

durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

7. Nicht versicherte Schäden
  Nicht versichert sind 

ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben.

§ 3 Leitungswasser
1.	Bruchschäden	innerhalb	von	Gebäuden
 Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende
 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren
  aa)  der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen 

Schläuchen,
  bb)  der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder 

Solarheizungsanlagen,
  cc)  von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagensofern diese Rohre nicht Be-

standteil von Heizkesseln, Speicher, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.
 b)  frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 
  aa)  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B.Wasser- und 

Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche,

  bb)  Heizkörper, Heizkessel Speicher, Boiler oder vergleichbare Teile von Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen.

 c) Abwässerschäden durch Rückstau sind mitversichert.
  Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlichder Bodenplatte. 
  Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.
  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb 

der Bodenplatte nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
  Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 

frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserver-
sorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen soweit

 a)  diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und
 b)  die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück und außerhalb des Versiche-

rungsgrundstückes befinden und
 c)  der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.
  Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohrender Wasser-

versorgung außerhalb versicherter Gebäude, soweit diese Rohre der Entsorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. Dies gilt nicht für Rohre, die ausschließ-
lich gewerblichen Zwecken dienen. Die Entschädigung in der gleitenden Neuwertver-
sicherung ist je Versicherungsfall auf 1% des Versicherungswertes 1914, multipliziert 
mit dem zum Zeitpunkt des Schadens für den Vertrag geltenden Baukostenfaktor, 
begrenzt. Bei Neuwert oder Zeitwertsumme auf 1% der Versicherungssumme.

3. Nässeschäden
  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestim-

mungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen.

  Das Leitungswasser muss unmittelbar aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und 
Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem 
verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, aus Ein-
richtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- Wärmepumpen oder 
Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Was-
serbetten und Aquarien ausgetreten sein.

  Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
  aa) Regenwasser aus Fallrohren,
  bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 
  cc) Schwamm,
  dd)  Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder 

Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen 
Rückstau,

  ee)  Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
  ff)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die 

Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,
  gg)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturzeines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
  hh)  Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines 

Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten 
an dem versicherten Gebäude oder an derSprinkler- oder Berieselungsanlage.

  ii) Sturm, Hagel.
  jj) schadhafte bzw. nicht fachgerechte Versiegelung an sanitären Einrichtungen
 b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an 

Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder 
Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

5.	 Leckortungskosten
  Der Versicherer übernimmt die entstandenen Kosten einer Leckortung auch dann, wenn 

durch die Ortung festgestellt wird, dass kein versichertert Rohrbruch/Schaden vorliegt.
  Voraussetzung ist, dass die Beauftragung des Leckortungsbetriebes mit dem Versi-

cherer abgestimmt wurde.

§ 4 Sturm, Hagel
1.	Versicherte	Gefahren	und	Schäden
  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder be-

schädigt werden oder abhanden kommen
 a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sa-

chen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sachen befinden;
 b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-

stände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen
 d)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die 

mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind;

 e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegen-
stände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm
  Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Be-

aufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).
  Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unter-

stellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
 a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an 

Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat, oder dass

 b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes 
oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder 
mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstan-
den sein kann.

3. Hagel
 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden
 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
  aa) Sturmflut;
  bb)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsge-

mäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, 
dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen 
Gebäudeschaden darstellen;

  cc)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer 
Teile oder Ladung;

  dd)  weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).

 b) Nicht versichert sind Schäden an Laden- und Schaufensterscheiben.

§	5		Versicherte	und	nicht	versicherte	 
Sachen, Versicherungsort

1.	Beschreibung	des	Versicherungsumfangs
 a)  Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ih-

ren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar an 
das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Versicherungsgrundstück. Weiteres Zubehör sowie sonstige Grund-
stücksbestandteile auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück 
(Versicherungsgrundstück) sind bis zu einer Summe von 5.000,00 Euro beitrags-
frei mitversichert (freistehende Nebengebäude, Garagen, Gartenhäuser und Car-
ports sind gesondert zu versichern).

 b) Regenerative Energieversorgung
   Zu den versicherten Sachen gehören auch Photovoltaikanlagen sowie sonstige 

Anlagen der regenerativen Energieversorgung auf der Grundlage von Solarther-
mie oder oberflächennaher Geothermie oder einer sonstigen Wärmepumpen-
anlage. Dazu zählen auch die zugehörigen Installationen, wie z.B. Solarmodule, 
Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wech-
selrichter und Verkabelung.

   Es besteht hierfür nur Versicherungsschutz sofern diese im Versicherungsschein 
aufgeführt sind.

 c) Ladestation für Elektrofahrzeuge
   Die Ladestation für Elektrofahrzeuge, die fest mit dem versicherten Gebäude 

oder dem Versicherungsgrundstück verbunden ist, gilt als mitversichert.

2.	Definitionen
 a)  Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bau-

werke, die der überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und ge-
gen äußere Einflüsse schützen können.
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 b)  Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre 
feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit verloren haben. Dazu 
gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude 
raumspezifisch geplant und gefertigt sind.

 c)  Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder 
außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegen-
den Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör 
gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versiche-
rungsgrundstück.

 d)  Als Grundstücksbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versiche-
rungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

 e)  Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke auf dem das ver-
sicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein 
Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch 
Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein be-
zeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Ausschlüsse
  Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausge-

tauschte – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten be-
schafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige 
Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
1.  Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versiche-

rer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leis-
tungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern 
wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen.

  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat 
dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.

2.  Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch 
insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, 
sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftli-
chen Eigentums verwendet wird.

  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist ver-
pflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3.  Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 7 Versicherte Kosten / Mehrleistungen
1.	Versicherte	Kosten
 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
 a)  Aufräum- und Abbruchkosten
   für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräu-

men und den Abtransport von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum 
nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten,

 b) Bewegungs- und Schutzkosten
   d. h. Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder 

Wiederbeschaffung von versicherten Sachen und von Sachen, welche durch ei-
nen anderen Vertrag gegen die selbe Gefahr versichert sind, andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen. Bewegungs- und Schutzkosten 
sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen oder 
sonstigen Sachen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Öffnungen.

  Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß 1a) und b) ist auf 100 % der Versi-
cherungssumme begrenzt.

2. Einbruch
  Versichert sind Kosten für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fens-

tern, (ausgenommen Schaufensterverglasungen) Rollläden und Schutzgittern eines 
versicherten Gebäudes, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbe-
fugter Dritter

 a)  in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder 
anderer Werkzeuge eingedrungen ist.

 b)  versucht, durch eine Handlung gem. Ziffer 1a in ein versichertes Gebäude einzu-
dringen.

  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 100% der Versicherungssumme begrenzt.
  Es besteht hierfür kein Versicherungsschutz sofern eine Hausratversicherung vor-

handen ist.

3. Diebstahl
  Es besteht Versicherungsschutz bei Diebstahl von außen am Gebäude angebrach-

ten Sachen (z. B. Dachrinne, Briefkasten, Sat-Schüssel) bis 2.500,00 Euro.

4. Vandalismus
 Als Vandalismus gilt jede vorsätzliche, unmittelbare Beeinträchtigung,
  z.B. Graffiti (Verunstaltung durch Farben und Lacke), Beschädigung und Zerstörung 

von versicherten Gebäuden durch unbekannte Dritte, soweit der Schaden an ein-
wandfrei beschaffenen Gebäuden verursacht wurde. Nicht mitversichert sind Graffi-
tischäden am Zubehör.

  Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die vom Versicherungsnehmer 
selbst verursacht worden sind.

  Die Höchstentschädigung für Vandalismus, insbesondere Graffitischäden beträgt 
2.500,00 Euro.

5.	Dekontaminierungsschäden
  In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäude 

Versicherungsbedingungen sind Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund be-
hördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination nach einem ersatzpflichtigen 
Feuerschaden aufwenden muss, bis zu einer Höhe von 100 % der Versicherungs-
summe mitversichert, um Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stücks zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

  den Aushub in die nächstgelegene Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten.

  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

  Dekontaminierungskosten gelten nicht als Aufräumungskosten im Sinne dieser Ver-
sicherungsbedingungen.

6. Rückreisekosten aus dem Urlaub
  Ersetzt werden die Fahrtkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines erheb-

lichen Versicherungsschadens (Schadenhöhe mindestes 10.000,00 Euro) vorzeitig 
seine Urlaubsreise abbricht, weil die Anwesenheit am Schadensort erforderlich ist. 
Die Notwendigkeit ist mit dem Versicherer vor Beginn der Rückreise abzustimmen.

  Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers 
von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von maximal 8 Wochen.

  Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend 
dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadensort.

7. Entfernung umgestürzter Bäume
  Soweit durch Blitz gemäß § 2 Nr., 3 oder durch Sturm gemäß § 4 Nr. 2 Bäume so 

auf dem Versicherungsgrundstück (-ort) umstürzen oder derart beschädigt werden, 
dass sie die versicherten Sachen beschädigt haben, ersetzt der Versicherer auch die 
notwendigen Kosten für die Entfernung, den Abtransport und die Entsorgung.

  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 1% der Versicherungssumme 
begrenzt.

8. Rohbau
  Im Bau befindliche Gebäude und die zu seiner Errichtung notwendigen, auf dem 

Baugrundstück befindlichen Baustoffe sind während der Zeit des Rohbaus bis zur 
bezugsfertigen Herstellung, längstens bis zum Ablauf von 24 Monaten nach Ver-
tragsbeginn prämienfrei gegen die Feuer- und Sturmgefahr versichert. Sollte die 
Sturmgefahr bereits über einen gesonderten Bauleistungsvertrag versichert sein, so 
entfällt der kostenlose Einschluß der Sturmgefahr.

9. Armaturen
  Nach einem ersatzpflichtigen Leitungswasserschaden werden auch Bruchschäden 

an Armaturen (Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsver-
schlüsse und dergleichen) bis 300,00 Euro entschädigt. Ausgenommen sind Bruch-
schäden an bereits defekten Armaturen.

10.	 Wasserverlust/Gasverlust	und	Verlust	von	sonstigen	Medien
   Der Versicherer ersetzt die in Folge eines ersatzpflichtigen Leitungswasserscha-

dens entstandenen Kosten durch Wasser- und / oder Gasverlust, sowie die Kosten 
durch den Verlust von sonstigen Medien (Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel sowie 
sonstige wärmetragenden Flüssigkeiten).

  Die Entschädigung ist auf 1.000,00 Euro je Schadenfall begrenzt.

11.	 Seng-	und	Schmorschäden
  Sengschäden gelten als mitversichert bis zu 500,00 Euro.

12.	 Bruchschäden	an	Gasleitungen
   Wir ersetzen die Kosten für die Beseitigung von Bruchschäden an innerhalb und 

außerhalb des Gebäudes befindlichen Gasleitungen, für die der Versicherungs-
nehmer die Gefahr trägt. Undichtigkeiten ohne Rohrbruch sind nicht versichert.

13.	Fahrzeuganprall
  Schäden an versicherten Sachen, die durch Anprall von Schienen- oder Straßen-

fahrzeugen zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses 
abhanden kommen.

  Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
diese nicht vom Versicherungsnehmer betrieben werden.

  Die Entschädigung ist auf 100% der Versicherungssumme  begrenzt.
  Diese Leistung gilt subsidär, soweit die Entschädigung aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag (z.B. Kfz Haftpflicht des Schädigers) beansprucht werden kann.

14.	Innenliegende	Regenfallrohre
  Es werden Frost- oder sonstige Bruchschäden an innenliegenden Regenfallrohren 

ersetzt. Die Schadstelle muss sich innerhalb des Mauerwerkes befinden. Die Ent-
schädigungshöhe ist auf 2.500,00 Euro begrenzt.

 Der Folgeschaden ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
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15.	Rauchmelderfehlalarm
  Es werden Gebäudebeschädigungen durch Feuerwehr oder Polizei nach Rauchmel-

derfehlalarm bis 2.500,00 Euro entschädigt.

16.	Innere	Unruhen,	Streik	und	Aussperrung
 Versichert sind Schäden an versicherten Sachen durch
 a) Innere Unruhen einschließlich der Wegnahme von Sachen bei Plünderungen
 b) unmittelbare Handlungen streikender oder ausgesperrter Arbeitnehmer.
  Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund 

öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann.

17.	Sicherungs-	und	provisorische	Reparaturkosten
  Versichert sind die Kosten, wenn zum Schutz versicherter Sachen nach einem Versi-

cherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen Schutz- und Sicherungsein-
richtungen Öffnungen vorläufig verschlossen werden müssen (z.B. Notverschalung, 
Notverglasung) oder versicherte Sachen beschädigt wurden und eine endgültige 
Reparatur noch nicht möglich ist.

18.	Kosten	für	Verkehrssicherungsmaßnahmen
  Versichert sind die Kosten, wenn eine Gefahr aufgrund eines Versicherungsfalles 

innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes entsteht, zu deren Beseitigung 
Sie aufgrund gesetzlicher und öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet sind.

19.	Handwerker-	und	Dienstleisterservice
  Wir vermitteln aufgrund eines Versicherungsfalls oder aus einem sonstigen Grund 

geeignete Unternehmen in Ihrer Umgebung:
 a)  Handwerker, wie Tischler, Dachdecker, Glaser, Maler, Raumausstatter, Fernseh-/

Rundfunktechniker, Elektro-, Gas- und Wasserinstallateure
 b)  Dienstleister, wie Notfalldienste (z.B. Schlüssel- oder Rohrreinigungsdienst), 

Wach-/Sicherheitsdienste, Haus-/Wohnungshüter, Brand-/Wassersanierer, Rei-
nigungsspezialisten, Experten für Alarmanlagen/Stahlschränke, Hotels, Möbelpa-
cker und Speditionen

  Kosten für Leistungen, die über die unmittelbare Unterstützungs- und Vermitt-
lungstätigkeit hinausgehen (z.B. Leistungen eines vermittelten Handwerkers oder 
Dienstleisters), werden von uns nur übernommen, wenn hierauf ein entsprechen-
der Anspruch aufgrund eines Versicherungsfalles besteht.

20. Kosten für die Neueinstellung von Antennen und Satellitenschüsseln
  Der Versicherer ersetzt die Kosten, die dadurch entstehen, dass Antennen und Sa-

tellitenschüsseln durch eine mitversicherte Gefahr so verstellt wurden, dass eine 
Neueinstellung erforderlich ist. Diese Kosten werden nur erstattet, soweit die Neu-
einstellung nachweislich durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurde.

21.	Balkonkraftwerke
  Balkonkraftwerke, die fest mit dem versicherten Gebäude oder dem Versicherungs-

grundstück verbunden sind, sind bis maximal 2.500 Euro mitversichert.

§ 8 Mehrkosten
1.	Beschreibung	der	versicherten	Leistung
 a)  Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von Ver-

änderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), 
die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaßnah-
me am betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind.

 b)  Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen 
aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle er-
folgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu erset-
zen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

 c)  Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden be-
troffenen Gebäudeteile.

 d)  Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhältnis 
des versicherten Zeitwerts zum aktuellen Neubauwert erstattet.

 e)  Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen durch Beschränkung der vorge-
nannten Art, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und deren Ursache 
in der Zeit zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen Wie-
derherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung 
besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederher-
stellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei 
unverzüglicher Wiederherstellung entstanden wären.

  Die Entschädigung der notwendigen Mehrkosten gemäß § 8 Abs. 1a) bis 1e) ist auf 
100% der Versicherungssumme begrenzt.

2.	Definitionen
  Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Differenz des Aufwandes 

für die Wiederherstellung in gleicher Art und Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt 
der Wiederherstellung, der unter Berücksichtigung der Nr. 1 a) und b) entstehen wird.

3. Ausschlüsse
 a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von
  aa) Betriebsbeschränkungen,
  bb) Kapitalmangel,

  cc)  behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erteilt wurden,

  dd)  behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es untersagen, verwert-
bare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen zu verwerten.

 b)  Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze und 
Verordnungen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft 
gesetzt bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die hier-
durch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn 
die zuständige Behörde noch keinen entsprechenden Verwaltungsakt erlassen hat.

§ 9 Mietausfall, Mietwert, Hotelkosten
1.	Mietausfall,	Mietwert
 Der Versicherer ersetzt wahlweise
 a)  den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von 

Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles berechtigt sind, die Zahlung der 
Miete ganz oder teilweise zu verweigern,

 b)  den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Versicherungsnehmer 
selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden 
sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar ge-
bliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

  In den ersten 21 Tagen ersetzt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les anstatt des ortsüblichen Mietwertes die Kosten für Hotel- oder ähnliche Unter-
bringung bis zu einem Betrag von maximal 200,00 Euro pro Tag, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist und sofern die sonstigen Voraussetzungen für den Ersatz 
des ortsüblichen Mietwertes vorliegen. Nicht versichert sind Nebenkosten, z.B. Früh-
stück,Telefon-, Beförderungen- und Transportkosten.

 c)  Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit
 a)  Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räu-

me wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 24 Monate seit dem Eintritt des 
Versicherungsfalles.

 b)  Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungs-
nehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

§	10	Versicherungswert, Versicherungssumme
1.	Vereinbarte	Versicherungswerte
  Als Versicherungswert kann der gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder 

der gemeine Wert vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der gemeine Wert 
Anwendung finden, wenn die versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der 
Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.

 a) gleitender Neuwert
   Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes ausge-

drückt in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, 
Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektenge-
bühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

   Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an 
(§ 12 VGB). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsübli-
chen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 b) Neuwert
   Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubauwert be-

misst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören 
auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

 c) Zeitwert
   Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b) abzüglich 

der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.
  d) gemeiner Wert
   Der gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das 

Altmaterial.
   Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und 

ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist der 
Versicherungswert lediglich der gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauern-
de Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht 
mehr zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme
 a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.
 b)  Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsneh-

mer die Versicherungssumme an den veränderten Versicherungswert anpassen.
 c)  Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versiche-

rungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des 
Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

 d)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht 
dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen (§ 11 VGB).
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§	11		Ermittlung	der	Versicherungssumme	in	
der gleitenden Neuwertversicherung, 
Unterversicherung

1.	  Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung
  Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (§ 10 VGB) zu er-

mitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme 
„Wert 1914“).

  Gebäude werden durch die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde von einem Bausachverstän-
digen kostenlos und nach den Bestimmungen der Satzung verbindlich eingeschätzt.

  Die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde leistet höchstens eine Entschädigung bis zu dem 
je Position verbindlich vereinbarten und festgesetzten Versicherungswert 1914 (M), 
multipliziert mit dem zum Zeitpunkt des Schadens für den Vertrag geltenden Bau-
kostenfaktor.

 Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn
 a)  sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachver-

ständigen festgesetzt wird,
 b)  der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen 

Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet,
 c)  der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung 

des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versi-
cherungssumme „Wert 1914“ berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht
 a)  Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ vereinbart, 

nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietaus-
fall) keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).

 b)  Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und sei-
ner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertrag-
sabschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu 
niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Regelungen über die Anzei-
gepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsan-
passung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen vereinbar-
ter Versicherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln 
der Unterversicherung leistungsfrei sein.

 c)  Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungs-
summenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch 
wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Veränderung dem 
Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsüb-
liche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls laufenden 
Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§	12		Beitrag	in	der	gleitenden	Neuwert- 
versicherung und deren Anpassung

1.	Berechnung	des	Beitrages
  Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssumme „Wert 

1914“, der vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a).
  Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des ver-

einbarten Grundbeitrages 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 
dem Beitragssatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung des Beitrages
 a)  Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungs-

schutzes (§ 10 Nr. 1 a VGB) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des Anpas-
sungsfaktors.

 b)  Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines 
jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres 
veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des 
Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. 
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung 
wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnin-
dexes zu 20 Prozent berücksichtigt, und zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet.

   Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und 
gerundet.

   Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine hö-
here Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

 c)  Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrages innerhalb eines 
Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors 
zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. 
Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung (§ 10 Nr. 1 b VGB) in Kraft, 
und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich 
aus der Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des Baupreisin-
dexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.

  In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr.
   Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssum-

me wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

3. Neubaurabatt
  Der Neubaurabatt ist vom Gebäudealter des Hauptgebäudes abhängig. Das Gebäu-

dealter beginnt bei Fertigstellung oder Bezug des Hauptgebäudes. Ab Fertigstellung 
oder Bezug des Hauptgebäudes wird für die Jahresprämie der Gebäudeversiche-
rung der Neubaurabatt von 50 % für 2 Jahre gewährt.

§	13	Entschädigungsberechnung
1.	 	In	der	gleitenden	Neuwertversicherung	bzw.	Neuwertversicherung	ist	im	

Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung
 a)  bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Ge-

bäudes (einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions-
und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 b)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwen-
digen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch 
die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Ver-
sicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 c)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei 
Eintritt des Versicherungsfalles.

 d) Restwerte werden angerechnet.

2.  In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Ent-
schädigungsberechnung

 a)  bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ab-
züglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung,

 b)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendi-
gen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die 
Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert 
bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 c)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt 
der Vereinbarung abzüglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

 d) Restwerte werden angerechnet.

3. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert
  Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, wer-

den versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises 
ohne Grundstücksanteile (gemeiner Wert) entschädigt.

4. Kosten
  Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis 

tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Ent-
schädigungsgrenzen.

5.	Mietausfall
  Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der 

vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer
 a)  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteu-

erabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehr-
wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

 b)  Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (§§ 7 und 8 VGB) und 
versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (§ 9 VGB) gilt a) entsprechend.

7.	Wiederherstellung	und	Wiederbeschaffung
  In der gleitenden Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den 

Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil), nur soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalles nachgewiesen hat, dass er den bisher gezahlten Entschädi-
gungsbetrag verbaut hat und weiter sichergestellt hat, dass der Neuwertanteil ver-
wendet wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der 
bisherigen Stelle wieder herzustellen oder wieder zu beschaffen.

  Unterbleibt die Wiederherstellung innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem 
Schadenfall, gleichviel aus welchem Grunde, oder erklärt der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer vor Ablauf dieser Frist schriftlich, dass er nicht wieder herstellen wol-
le, so besteht endgültig kein Anspruch mehr auf den Neuwertteil der Entschädigung.

  Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), b) und c) 
abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

  Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles 
an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Ent-
schädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der 
versicherten Sachen verwendet.

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers
  In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte 

Sachen (§ 5 VGB), versicherte Kosten (§§ 7 und 8 VGB) und versicherten Mietausfall (§ 
9 VGB) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Schadenabwen-
dungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind, werden unbegrenzt ersetzt.
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9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
  Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der gleitenden 

Neuwertversicherung (§ 10 Nr. 1 a VGB) ohne Vereinbarung eines Unterversicherungs-
verzichts, in der Neu und Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum gemeinen 
Wert (§ 10 Nr. 1 b-d VGB) niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis 
von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel 
gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme di-
vidiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Berechnung versicher-
ter Kosten (§§ 7 und 8 VGB) und versicherten Mietausfalles (§ 9 VGB).

§	14	Zahlung	und	Verzinsung	der	Entschädigung
1.	Fälligkeit	der	Entschädigung
 a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 

Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
    Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 

Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, 
nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
  Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) ge-

leisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge-

hende Zinspflicht besteht:
 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 

des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem 

Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat.

 c)  Der Zinssatz liegt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins gemäß §§ 288, 
247 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum nicht zu 

berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5.	Aufschiebung	der	Zahlung
 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsneh-

mer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
 c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über 

die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§	15	Sachverständigenverfahren
1.	Feststellung	der	Schadenhöhe
  Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens durch Sachverständige festge-
stellt wird. Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können ein Sachverstän-
digenverfahren auch durch einseitige Erklärung verlangen.

2. Weitere Feststellungen
  Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellun-

gen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
 Für das Sachverständigenverfahren gilt:
 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die 

ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch 
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
 a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versi-

cherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommen-
den Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
 d)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten 

Mietausfall bzw. Mietwert;
 e)  den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein 

Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

5.	Verfahren	nach	Feststellung
  Die Sachverständigen übermitteln die Feststellungen beider Parteien gleichzeitig. 

Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen ge-
zogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertrags-
parteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen 
berechnet der Versicherer die Entschädigung.

  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entschei-
dung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen kön-
nen oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
  Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen selbst.
  Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000,00 Euro übersteigt, ersetzt der 

Versicherer 80%, maximal 10.000,00 Euro, der durch den Versicherungsnehmer zu 
tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
  Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers nicht berührt.

§	16		Vertraglich	vereinbarte,	besondere	Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers 
vor und nach dem Versicherungsfall,  
Sicherheitsvorschriften

1.	 Sicherheitsvorschriften
  Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer
 a)  die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtun-

gen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand 
zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen;

 b)  nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig 
zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten;

 c)  in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies 
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist 

der Versicherer unter den in § 27 VGB beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§	17	Besondere	gefahrerhöhende	Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 28 VGB kann insbesondere dann vor-
liegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird,
c)  an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das 

Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbe-
nutzbar machen,

d)  in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird,
e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird.
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§	18	Veräußerung	der	versicherten	Sachen
1.	Rechtsverhältnisse	nach	Eigentumsübergang
 a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum 

Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuch-
eintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

 b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Ein-
trittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, 
wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
 a)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

   Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung 
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c)  Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer alleine für die Zah-
lung des Beitrages.

3.	Anzeigepflichten
 a)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich 

in Textform anzuzeigen.
 b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver-
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 

Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B

§	19		Anzeigepflicht	des	Versicherungsneh-
mers oder seines Vertreters bis zum 
Vertragsabschluss

1.	Wahrheitsgemäße	und	vollständige	Anzeigepflicht	von	Gefahrumständen
  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-

cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt.

2.	Rechtsfolgen	der	Verletzung	der	Anzeigepflicht
 a) Vertragsänderung
   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 

hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 
% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann 

der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grober 
Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leis-
tung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verlet-
zung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig 

oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur 

Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung
   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-

ten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur Kündigung (2 c) 

muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei 
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das 
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
  Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) stehen 

dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5.	Vertreter	des	Versicherungsnehmers
  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind 

bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 

Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist 
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 20  Beginn des Versicherungsschutzes,  
Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Einmal- oder  
Erstbeitrages

1.	Beginn	des	Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu 

dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
  Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-

rechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 
der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimm-
ten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
  Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fäl-

ligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist.

  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
  Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem 

nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 
vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.
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 §	21	Dauer	und	Ende	des	Vertrages
1.	Dauer
  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des 

dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5.	Nachweis	bei	angemeldetem	Grundpfandrecht	durch	Realgläubiger
  Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung des 

Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Ge-
fahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines 
Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Mo-
nat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, 
zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypo-
thek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt 
hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

6. Wegfall des versicherten Interesses
  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Ver-

trag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 22 Folgebeitrag
1.	 Fälligkeit
 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versiche-

rungsperiode fällig.
 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der 

Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung 

eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsauffor-
derung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungs-
fall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsneh-
mer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 

Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung 
über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 23 Lastschriftverfahren
1.	Pflichten	des	Versicherungsnehmers
  Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 

Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge, 

trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln.

  Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 24 Ratenzahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

§	25	Beitrag	bei	vorzeitiger	Vertragsbeendigung
1.	Allgemeiner	Grundsatz
 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versiche-

rungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem 
Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und feh-
lendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den 
für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arg-
listiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht ver-
sichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 26 Beitragsanpassung
1.  Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten Beiträge für Versiche-

rungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang anzu-
passen, wenn die Schadenaufwendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die 
Beitragseinnahmen ohne Versicherungsteuer, jeweils bezogen auf diese Verträge, 
überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der 
Versicherungstechnik sind anzuwenden.

2.  Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen Beitrages nicht überschreiten. Der 
geänderte Beitrag darf den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitrag für 
neu abgeschlossene Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und glei-
chem Deckungsumfang nicht übersteigen.

3.  Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres in Kraft. Der Versicherer teilt dem Versicherungsnehmer die Anpassung der 
Beiträge spätestens einen Monat vor Fälligkeit des Beitrages schriftlich mit. In der 
Mitteilung ist der alte und neue Beitrag gegenüberzustellen.

4.  Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen.
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§ 27 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1.	Obliegenheiten	vor	Eintritt	des	Versicherungsfalles
 a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
  aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten 

Sicherheitsvorschriften (§ 16 VGB),
  bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.
 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahr-
lässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
 a)  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls  

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt 

hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung, soweit 

für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder 
die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer 
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen 
in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie 
jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann;

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, 
so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2a) ebenfalls zu erfüllen, soweit 
ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 28 Gefahrerhöhung
1.	Begriff	der	Gefahrerhöhung
 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Ver-

sicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat (§ 17 VGB).

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb-
lich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2.	Pflichten	des	Versicherungsnehmers
 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-

herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, 
so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von 
seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unver-
züglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
 a) Kündigungsrecht des Versicherers
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2a), kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

   Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) be-
kannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b) Vertragsänderung
   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 

eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. Erhöht sich die Prämie 
als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 er-

löschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5.	 Leistungsfreiheit	wegen	Gefahrerhöhung
 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht 

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrläs-
sig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen 
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht 

ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 29 Überversicherung
1.  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, 

so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wir-
kung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe 
des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2.  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 30 Mehrere Versicherer
1.	Anzeigepflicht
  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 

verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2.	Rechtsfolgen	der	Verletzung	der	Anzeigepflicht
  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder 

grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 19 VGB beschriebenen Vorausset-
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zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leis-
tungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und 

übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für 
den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung 

entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf den 
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.

 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträ-
ge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versi-
cherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§	31	Versicherung	für	fremde	Rechnung
1.	Rechte	aus	dem	Vertrag
  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 

das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer 

den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Be-

deutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zu-
rechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein 
Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 32  Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1.	Aufwendungen	zur	Abwendung	und	Minderung	des	Schadens
 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-
wendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.

 c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 d)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
 a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Koste-
nersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 33 Übergang von Ersatzansprüchen
1.	Übergang	von	Ersatzansprüchen
  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 

dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden er-
setzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 34 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.	Kündigungsrecht
  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Ver-

sicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist vom Versicherungsnehmer in Text-
form zu erklären, vom Versicherer in Schriftform. Sie muss der anderen Vertrags-
partei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang 

beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versi-

cherungsnehmer wirksam.

§	35		Wegfall	der	Entschädigungspflicht	aus	
besonderen Gründen

1.	Vorsätzliche	Herbeiführung	des	Versicherungsfalles
  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der 

Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsat-

zes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Her-
beiführung des Schadens als bewiesen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsneh-

mer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, 
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.
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3. Grobe Fahrlässigkeit
  Die Entschädigung bei Schäden, welche der Versicherungsnehmer grob fahrlässig 

herbeiführt, wird nicht gekürzt. Die laut § 16 geltenden Sicherheitsvorschriften sind 
jedoch einzuhalten.

§ 36  Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderungen

1.	 Form
  Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht et-

was anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften bzw. Namensänderung
  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 

nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-
genüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewer-

bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 37 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.	 Erklärungen	des	Versicherungsnehmers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abge-

gebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,
 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während 

des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Ver-

sicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

§ 38 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsen-
tanten zurechnen lassen.

§ 39 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist 
ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, 
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 40 Zuständiges Gericht
1.	Klagen	gegen	den	Versicherer	oder	Versicherungsvermittler
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist 

neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 

den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§	41	Anzuwendendes	Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 42 Bedingungsanpassung
a)  Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Versicherungsverträge 

geändert, ergänzt oder ersetzt werden,
–  wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die diese Bedingungen 

betrifft oder auf der diese beruhen,
–  bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder geänderten 

höchstrichterlichen Rechtsprechung,
– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt oder
–  wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese Bedingungen 

durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und 
den Versicherer zur Abänderung auffordert

und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schließende Vertragslücke 
entstanden ist und das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in nicht 
unbedeutendem Maße gestört wird.
Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
– Umfang des Versicherungsschutzes;
– Deckungsausschlüsse und
– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
b)  Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer als einzelne Re-

gelung und im Zusammenwirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht 
schlechter stellen als die ursprüngliche Regelung.

c)  Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind den Versicherungs-
nehmern schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Änderung zu er-
läutern. Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
von zwei Monaten nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird er 
bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch treten 
die Änderungen nicht in Kraft.

§ 43 Leistungsverbesserung
Im Rahmen der Innovationsklausel werden ständige Leistungsverbesserungen zum 
Vorteil des Versicherungsnehmers „ohne” Mehrbeitrag geändert.

§ 44 Schutz bei Versichererwechsel
Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Sachschaden während der Gül-
tigkeit dieser Versicherung eingetreten ist oder in die Zuständigkeit der bis zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Vorversicherung fällt, wird die Schadenbearbeitung nicht we-
gen des fehlenden Nachweises der Zuständigkeit abgelehnt.
Kann sich die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde nicht mit dem Vorversicherer einigen, wel-
che Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, tritt die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde 
im Rahmen des mit ihr vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, sofern und 
soweit die Leistung auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversicherung er-
bracht worden wäre. Dies setzt voraus, dass Sie die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde soweit 
wie möglich bei der Klärung des Sachverhaltes unterstützen und Ihre diesbezüglichen 
Ansprüche gegen den Vorversicherer an die Neuendorfer Brand-Bau-Gilde abtreten.
Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an die Neuendorfer Brand-Bau-Gil-
de abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden tatsächlich nicht in die 
Zuständigkeit der Neuendorfer Brand-Bau-Gilde fiel und der Vorversicherer ebenfalls 
nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpflichtet war, kann die Neuendorfer 
Brand-Bau-Gilde von Ihnen die zu viel erbrachten Leistungen zurückverlangen.
Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, erbringt die 
Neuendorfer Brand-Bau-Gilde auch eine sich gegenüber der Vorversicherung ergeben-
de Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses bei der Neuendorfer Brand-Bau-Gilde noch keine Anzeichen für einen bereits ein-
getretenen Schaden gab. 
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Neuendorfer  
Brand-Bau-Gilde WaG 

Kirchdorf 40 
25335 Neuendorf

Tel. 04121 2395 0 
Fax 04121 25387

service@neuendorfer.de 
www.neuendorfer.de

ES GIBT VIELE GRÜNDE, WARUM SIE BEI UNS BESSER FAIRSICHERT SIND.

 Bei der Neuendorfer haben Sie immer Ihren persönlichen Ansprechpartner.

 Die Neuendorfer gibt es seit über 200 Jahren.

	 Unser	Verwaltungsaufwand	ist	effizient	und	sparsam.

 Viele Familien sind über Generationen bei uns versichert.

 Unsere Tarife sind stabil und transparent.

 Wir regulieren schnell und unbürokratisch.

	 Überschüsse	kommen	gemäß	Satzung	unseren	Versicherten	zugute.

	 Kostenfreie	Gebäudeschätzung	für	die	Wohngebäudeversicherung	vor	Ort.

	 	Wir	oder	unsere	Vertriebspartner	besuchen	Sie	vor	Ort	oder	begrüßen	Sie	in	 
unseren Geschäftsstellen in Neuendorf und Tornesch.

  Schulungen und Fortbildungen erlauben es uns, Ihnen immer die besten  
Versicherungsprodukte	zu	präsentieren.

  Die Neuendorfer ist Förderer von Sport, Kultur, Freiwilligen Feuerwehren  
und	Naturschutz	in	der	Region.

GLASBRUCHVERSICHERUNG:
für Gebäude und Mobiliarverglasung.

Einfamilien-, Reihenhaus/Doppelhaushälfte pauschal € 47,60
Miet-, Eigentumswohnung pauschal € 35,70
Zwei- und Mehrfamilienhäuser je Wohneinheit pauschal € 35,70
Gewerbeglas (max. 50 m2) je Quadratmeter € 3,57

Mindestbeitrag 30,– € 
Alle obigen Beiträge sind inklusive Versicherungssteuer und Gebühren.

UNSER TIPP:
Elementarschäden für Hausrat und Wohngebäude können  
zusätzlich versichert werden. Versicherungsschutz gegen:

 Vulkanausbruch  
 Witterungsniederschläge  
 Überschwemmung

 Erdsenkung  
 Schneedruck  
 Lawinenschäden

 Rückstau  
 Erdrutsch  
 Erdbeben

Angebote auf Anfrage.
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